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Aufbau, Organe und Amtsstelle der Evangelischen Kirche in Deutschland

Die 23 Landeskirchen
Bayern
Braunschweig
Hannover 
Mecklenburg
Nordelbien
Land Sachsen
Schaumburg-Lippe
Thüringen

Oldenburg
Württemberg

Anhalt
Baden
Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz
Bremen
Hessen und Nassau
Kurhessen-Waldeck
Lippe
Pfalz
Pommern
Evangelisch-reformierte Kirche 
Rheinland
Kirchenprovinz Sachsen
Westfalen

bilden die Vereinigte
Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands (VELKD)

sind die übrigen 
lutherischen Kirchen

bilden die 
Union Evangelischer Kirchen
(UEK)

entsenden 
100 Mitglieder in die 

Synode der EKD

20 Mitglieder 
beruft der Rat

Kirchenkonferenz der EKD
wählt wählt

(14 Mitglieder werden gewählt,
der/die Präses der Synode ist 
Mitglied kraft Amtes)

Die Geschäftsstelle für die
Organe der EKD ist das

Kirchenamt
Es bereitet die Beschlüsse vor
und führt sie nach
Beschlussfassung aus

ernennt für bestimmte
Aufgabenbereiche

Beauftragte
(z. B. für Umweltschutz, Sport,
Arbeitslosigkeit, Rundfunk)
und bedient sich bei seiner
Arbeit der Unterstützung von

Kommissionen
und

Kammern
(z. B. für öffentliche
Verantwortung, Theologie,
Bildung, Jugend und Familie)

wird bei der Bundesrepublik
Deutschland und der
Europäischen Union durch den 

Bevollmächtigten des
Rates der EKD

vertreten

Rat der EKD

Stand: August 2005

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter: www.ekd.de/gremien/


